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1. Kapitel 

Einführung 

A. Problemstellung 

Kriminalstrafen werden de lege lata nur gegen natürliche Personen ver-
hängt. Auch für Delikte, die im Rahmen und im Interesse eines - in der 
Rechtsfonn einer juristischen Person oder handelsrechtlichen Personenvereini-
gung geführten - Unternehmens begangen werden, haben sich dementspre-
chend lediglich die handelnden Individuen kriminalstrafrechtlich zu verant-
worten. Häufig kann der Täter in derartigen Fällen allerdings damit rechnen, 
von seinem Arbeitgeber für eine "im Dienst der Finna" strafweise erlittene 
Einbuße im Innenverhältnis entschädigt zu werden - eine Praxis, die vom 
Bundesgerichtshof erst kürzlich de facto legalisiert worden ist 1. Der Ange-
stellte geht bei seiner Tat folglich kein allzu großes Risiko ein. Da sich die 
Höhe der Strafe nach den Vennögensverhältnissen des Täters und damit der 
natürlichen Person richtet, schlägt die Freistellung aber auch für das Unter-
nehmen nicht besonders nachteilig zu Buche. Gegen die juristische Person 
oder Personenvereinigung selbst kann als (repressive) Sanktion lediglich ein 
Bußgeld festgesetzt werden (§ 30 OWiG). Da dessen Verhängung zumeist im 
schriftlichen Verfahren erfolgt, entgeht das Unternehmen dabei in der Regel 
der stigmatisierenden Öffentlichkeitswirkung eines Strafprozesses. 

Societas delinquere non potest - dieser geradezu axiomatisch verwendete 
Satz hat die deutsche Strafrechtsdiskussion lange Zeit beherrscht, obwohl 
seine historische Richtigkeit nicht eindeutig geklärt ist2• Die Ablehnung einer 
Kriminalstratbarkeit juristischer Personen wurde und wird vor allem damit 
begründet, eine Verbandsbestrafung3 sei mit verschiedenen Strafrechtsgrund-
sätzen, wie sie sich auf Grund einer jetzt gefestigten Tradition in unserem 
Kulturkreis herausgebildet hätten, nicht zu vereinbaren; insbesondere sei der 
sozialethisch geprägte Schuldbegriff auf Körperschaften unanwendbar4. Ent-

Nach BGH MDR 1991, S. 268 f. unterfällt ein solches Verhalten nicht dem Tatbestand 
der Strafvereitelung . 

2 Vgl. Heinitz, in: Verhandlungen des 40. Deutschen ]uristentages, Bd. I, S. 67. 
3 Zur Tenninologie: Die Bezeichnung "Verband" hat sich eingebürgert als Oberbegriff für 

juristische Personen, die Personenvereinigungen des Handelsrechts und den nicht rechtsfähigen 
Verein. 

4 Vgl. zum Meinungsstand näher Kap. 2. 
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schärft werde das Problem - so die herrschende Meinung - im übrigen durch 
die Möglichkeit der Bußgeldfestsetzung gegenüber juristischen Personen und 
Personenvereinigungen: Diese Sanktion erfülle dieselben kriminalpolitischen 
Zwecke wie eine Bestrafung. Es sei mit ihr aber kein sozialethischer Vorwurf 
verbunden, so daß die gegen eine kriminalstrafrechtliche Verantwortlichkeit 
juristischer Personen bestehenden Bedenken hier nicht eingriffen5 . 

Die eine Verbandsbestrafung ablehnende Haltung des deutschen Strafrechts 
steht in krassem Gegensatz zu der des anglo-amerikanischen Rechtskreises, 
wo eine corporate criminal liability etwa seit Beginn des Jahrhunderts zum 
juristischen Allgemeingut gehört und gerade auch in den letzten beiden Jahr-
zehnten stark an Bedeutung gewonnen hat6. In Deutschland wird die amerika-
nische Lösung zumeist als Ausdruck eines reinen Pragmatismus abgetan: Die 
dortige Strafrechtspflege sei weniger von dogmatischen Überlegungen als von 
dem Zweck der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Wohlfahrt bestimmt7 . 

Die deutsche Grundsatzdiskussion um eine Straffähigkeit der juristischen 
Person war etwa zum Ende der fünfziger Jahre mehr oder weniger zum Still-
stand gekommen. Im Bemühen um einen Abbau der erkannten Sanktionsdefi-
zite im wirtschafts- und umweltstrafrechtlichen Bereich8 geht das Schrifttum 
in neuerer Zeit verstärkt dazu über, die Problematik speziell unter dem Blick-
winkel einer Untemehmensstrafe wiederaufzugreifen9 • Hintergrund dessen 
dürfte nicht zuletzt der Umstand sein, daß das Phänomen der Kriminalität aus 
dem unternehmerischen Umfeld in den letzten Jahren in Deutschland verstärkt 
in das Interesse der Öffentlichkeit - und damit auch in den Blick der Rechts-
politik - gerückt ist, wozu das geschärfte Problembewußtsein der Bevölkerung 
für Umweltschutz und UmweltdelinquenzlO sicherlich ebenso beigetragen hat 
wie beispielsweise Embargoverstöße deutscher Unternehmen während des 
Golfkriegesli. 

5 

6 

7 

Vgl. statt aller Göhler, Vor § 29a Rdn. 13 sowie näher Kap. 3. 
Vgl. dazu näher Kap. 4. 
Vgl. nur Jescheck, ZStW Bd. 65 (1953), S. 222. 

8 Vgl. etwa die Amtliche Begründung zum Regierungsenwurf eines 2. WiKG, BT-Drucks. 
10/318, S. 38; Achenbach, NJW 1986, S. 1840; Schünemann, wistra 1982, 42. 

9 Vgl. etwa Achenbach, JuS 1990, S. 601 ff.; Ackermann, S. 186 ff; Müller, S. 16 ff.; 
Müller-Guggenberger-Schmid, § 19 Rdn. 53 ff.; Schroth, wistra 1986, S. 162; Stratenwenh, in: 
Festschrift für Rudolf Schrnitt, S. 295 ff.; Tiedemann, NJW 1988, S. 1169. Ferner Göhler, Vor 
§ 29a Rdn. 7. 

10 Achenbach, JuS 1990, S. 601, verweist als Beispiel auf den Brand bei der Sandoz AG 
(November 1986). Auch die durch die Exxon Corp. verursachte Ölkatastrophe in Alaska hat in 
Deutschland einige öffentliche Anteilnahme erfahren. Vgl. zu Fragen des Umweltschutzes durch 
Strafrecht etwa die Beiträge von Schall, NJW 1990, S. 1263 ff, und Seelmann, NJW 1990, S. 
1257ff. 

11 Vgl. Stratenwerth, in: Festschrift für Rudolf Schmitt, S. 295 f. 
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Anlaß ZU einem kritischen Überdenken der traditionellen Freistellung juri-
stischer Personen und Personenvereinigungen vom Kriminalstrafrecht gibt 
aber auch die Neufassung des § 30 OWiG durch das 2. Gesetz zur Bekämp-
fung der Wirtschaftskriminalität (2. WiKG): Bis 1986 sah die Vorschrift die 
Verhängung der Verbandsgeldbuße als "Nebenfolge" der Tat des Organs vor. 
Dadurch sollten eine echte Verbandstäterschaft ausgeschlossen und "etwaige 
dogmatische Bedenken"12 gegen eine Bußgeldfestsetzung gegenüber den als 
handlungs- und schuldunfahig bezeichneten juristischen Personen ausgeräumt 
werden. Aufgrund der Novelle von 1986 ist diese Bezeichnung der Verbands-
sanktion als Nebenfolge nunmehr in Wegfall geraten. Im Schrifttum wird dies 
ganz überwiegend als erster Schritt in Richtung auf eine Verbandstäterschaft 
bewertet: Die Sanktion sei nunmehr gegen die Körperschaft als echte Haupt-
folge der Tat ihres Organs zu verhängen13 . 

Die vorliegende Arbeit bemüht sich um den Nachweis, daß die bislang 
gegen eine kriminalstrafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen 
vorgebrachten Argumente - auch mit Blick auf die gesetzgeberische Entwick-
lung, die das Institut der Verbandsgeldbuße nunmehr genommen hat - ihre 
Überzeugungskraft eingebüßt haben. Ausgehend von der Erkenntnis, daß ein 
kriminalpolitisches Bedürfnis nach einer nicht nur bußgeldrechtlichen, son-
dern kriminalstrafrechtlichen Verantwortlichkeit juristischer Personen besteht, 
sowie aufbauend auf die Lösungen und Erfahrungen des amerikanischen 
Rechts soll im weiteren der Versuch gemacht werden zu zeigen, daß sich eine 
derartige Verbandsstrafe de lege ferenda durchaus dogmatisch begründen 
ließe. 

Das Hauptaugenmerk der Untersuchung gilt der Frage einer strafrechtlichen 
Unternehmensverantwortlichkeit, letztlich also einem Ausschnitt aus der Ge-
samtproblematik einer Straffahigkeit der Korporation. Der Grund für diese 
thematische Eingrenzung liegt darin, daß eine praktische Relevanz des Pro-
blems bislang nur im Bereich wirtschaftlicher Betätigung juristischer Personen 
zu erkennen gewesen ist. Allerdings dürften sich die in systematischer Hin-
sicht gewonnenen Ergebnisse zumindest im Grundsatz auf Verbände mit 
nichtwirtschaftlichen Zielsetzungen übertragen lassen. 

12 Amtliche Begründung zum Regierungsentwurf eines § 19 EOWiG, BT-Drucks. V/1269, 
S.59. 

13 Vgl. dazu näher Kap. 3, C 11 1 b) aa). 
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